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://: Zustimmung mit Änderung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 11.0731.01 vom 17. Mai 2011 sowie in den Bericht der Gesundheits- 
und Sozialkommission Nr. 11.0731.02 vom 31. Oktober 2011, beschliesst: 
 

I. 

Das Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie über die Ausrichtung von 
kantonalen Beihilfen (EG/ELG) vom 11. November 1987 wird wie folgt geändert: 

 

§ 14 Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 

§ 14. Bei der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
Rentenberechtigte haben zusätzlich Anspruch auf eine volle Beihilfe an zu Hause 
Wohnende, wenn sie die Anspruchsberechtigung gemäss Bundesgesetz sowie § 15 
dieses Gesetzes erfüllen oder wenn deren Einnahmenüberschuss nach der Berechnung 
gemäss Bundesgesetz den Betrag von 500 Franken bei Alleinstehenden, von 
750 Franken bei Ehepaaren oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Paaren und 
250 Franken bei Waisen nicht übersteigt. Anspruch auf eine Teilbeihilfe an zu Hause 
Wohnende in halber Höhe der vollen Beihilfe besteht, wenn deren Einnahmenüberschuss 
nach der Berechnung gemäss Bundesgesetz 501 bis 1000 Franken bei Aleinstehenden, 
751 bis 1500 Franken bei Ehepaaren und 251 bis 500 Franken bei Waisen beträgt. 
2 Rentenberechtigten, die eine Kapitalleistung der beruflichen Vorsorge beziehen und 
diese für einen anderen Zweck als jenen der Vorsorge einsetzen, kann der Anspruch auf 
eine Beihilfe an zu Hause Wohnende verweigert werden. 
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§ 18 Abs. 1 erster Satz erhält folgende neue Fassung: 

§ 18. Die Höhe der kantonalen Beihilfe an zu Hause Wohnende entspricht der Differenz 
zwischen dem Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf für die Ergänzungsleistungen 
und demjenigen für die kantonale Beihilfe. 

 

Nach § 21 wird folgender neuer § 21a eingefügt: 

Ableben der anspruchsberechtigten Person 

§ 21a. Nach dem Ableben der anspruchsberechtigten Person erfolgt keine Nachzahlung 
der kantonalen Beihilfe. 

 

§ 22 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
2 Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Ergänzungsleistungen und Beihilfen 
können mit laufenden Beihilfen an zu Hause Wohnende verrechnet werden. Die Grenze 
für die Verrechnung bildet das betreibungsrechtliche Existenzminimum gemäss Art. 93 
SchKG, unabhängig von der Höhe des Roheinkommens der Bezügerin bzw. des 
Bezügers. 

 

§ 22 wird um folgende Abs. 3 und 4 ergänzt: 
3 Zu Unrecht von der Sozialhilfe bezogene Leistungen können mit laufenden kantonalen 
Beihilfen verrechnet werden. Die Grenze für die Verrechnung bildet das 
betreibungsrechtliche Existenzminimum gemäss Art. 93 SchKG, unabhängig von der 
Höhe des Roheinkommens der Bezügerin bzw. des Bezügers. 
4 Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Beihilfen verwirken 10 Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in welchem sie rechtskräftig wurden. Im Falle eines innert der 
Ordnungsfrist von 30 Tagen eingereichten Erlassgesuches beginnt die Verwirkungsfrist 
für die Durchsetzung der Rückforderung erst nach der rechtskräftigen Abweisung des 
Erlassgesuches zu laufen.  

 

 

II. 

 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird nach 
Eintritt der Rechtskraft am 1. Januar 2012 wirksam. 

 


